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DieneueWohnbausteuer.
In einer heute abgehaltenen Sitzung der Landesregierungwurde

das Gesetz über die Abänderungder Wohnbausteuereingebracht .Es ist die¬
ser AnlaßvomMagistrat auch dazu benützt worden ,das schonmehrfach
novellierte Gesetz in eine einheitliche Formzu bringen und eineReihe
vonwünschenswertenKlarstellungenundErgänzungenvorzunehmen.Das

Hauptinteressewendetsich naturgemäßder Skalazu .NachdieserRichtung
hin ist zu unterscheiden zwischen Wohnungenund anderen Mietgegenstän¬

den .

. )Wohnungen .
AufGrundeiner fortlaufendgeführtenStatistik gibt esin

Wiengegenwärtig572 . 995Wohnungen .Daruntersind 26 . 094Hausbesorger-¬
wohnungen ,die schon gegenwärtig von der Zahlungeiner Wohnbausteuerbe¬
freit sind und für die also auch die Erhöhungvon vorneherein nicht in
Betracht kommt .Ferner . 315Wohnungen ,denen auf Grund von Gesetzen die
gänzliche Steuerbefreiung zukommt .Nach der vorgeschlagenen Skalasollen
alle Wohnungenbis zum Friedenszins von . 200Goldkronen von demZu¬

schlaggänzlichunberührtbleiben . Eshandeltsich dabeium488 . 781Miet¬
objekte .Es bleiben demzufolge für die Besteuerung insgesamt 55 . 805Woh¬
nungen übrig .Das sind weniger als zehn Prozent des gesamten WienerWoh¬

nungsbestandes .VolleneunzigProzentwerdenalso vondervorgeschlage¬
nen Erhöhung überhaupt nicht berührt .

Vonden55 . 805derErhöhungunterworfenenWohnungenfallen
31 . 936in die Kategorie der Mietzinse von . 201bis . 800Goldkronen .
Dort soll ein Zuschlag von 25 Prozent der geltenden Steuer platzgrei¬

fen ,Dadurch wird eine Mehrzahlung bewirkt ,die mindestens 89Groschen

und höchstens ' 50Schilling für den Monatausmacht .

Die nächste Gruppeder Wehnungenmit einemFriedenszinsvon
. 801bis . 400Goldkronen umfaßt 10 . 739Wohnungen .Der Vorschlaglautet

auf Einführung eines Zuschlages von 50 Prozent zu der bisherigen Wohn¬
bausteuer .Dadurch wird sich eine Mehrzahlung von mindestens 3Schilling

und höchstens ' 50Schilling monatlich ergeben .
In die dritte Staffel des Zuschlages von 75 Prozent zurgel¬

tenden Wohnbausteuerbei einemMietzins von . 401bis . 600Goldkronen
gehören . 807Wohnungen .Je nach der Höheder Friedensmiete wirktsich
der Zuschlag zwischen mindestens ' 76Schilling und höchstens13 ' 88
Schilling für den Monataus .

Wohnungen mit einer Friedensmiete über . 600Goldkronen gibt

es in Wieninsgesamt . 323 . Dasist also nicht einmal ein Prozentdes
vorhandenen Wohnungsbestandes .Dort soll der Zuschlag 1o0 Prozent aus¬
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machen.DieMindesterhöhungindieserGruppeist monatlich1851Schil¬
ling. BeieinemMietzinsvon. 000GoldkronenstelltsichderZuschlag
auf22' 50SchillingimMonat,beieinemMietzinsvon . 000Goldkronen
auf 35Schilling ,bei . 000auf 50Schilling ,bei . 000auf 67 ' 50Schil¬
ling ,bei . 000auf87' 50Schilling,bei . 000auf110Schillingundbei
10. 000auf135Schilling .WohnobjektemiteinemMietwertvonmehrals
10. 000Goldkronengibtes in Wieninsgesamt468. FürdieseKategorie
stellt sichderZuschlagbeispielsweisebeieinemFriedenszinsvon
20. 000Goldkronenauf460Schilling,bei30. 000Goldkronenauf897•50
Schilling,bei40. 000Goldkronenauf . 397' 50Schilling,bei50. 000Gold¬
kronenauf . 897' 50Schilling,bei100. 000Goldkronenauf . 397' 50Schil-¬
ling monatlich .DasObjektmitdemin Wiendorzeitüberhaupthöchsten
MiotwertwirdeinenMonatszuschlagvon. 158Schillingzuentrichtenha¬ben .

. )AndereMietgegenstände.
DaruntersinddieVerkaufslokale,Büroräume,Fabriken,Werkstät¬

tenunddergleichenzuverstehen.DieGesamtzahlinWienbeträgt96. 672,
vondenen . 197ObjektedievolleSteuerfreiheitgenießen.

VonjedemZuschlagbefreitsollenderartigeMietgegenstände
miteinemFriedenszinsbiseinschließlich. 400Goldkronenbleiben.Die¬
seKategorieumfaßt77. 788Objekte.FürdieBesteuerungbleibenübrig

16 . 687 .

DieersteKategorieumfaßt. 949Mictgegenständemiteinem
Mietzinsvon . 401bis . 000Goldkronen.DasAusmaßdesZuschlagesist
25Prozent.DasbedeuteteineMehrzahlungvonmindestens' 25Schilling
undhöchstens ' 13Schilling imMonat.

DienächsteGruppegehtvoneinemFriedenszinsvon . 001bis
. 600Goldkronen.Hichergehören. 400Objekte.DerZuschlagsoll50Pro¬

zentausmachen.DasbewirkteineMehrzahlungvonmindestens' 26Schil¬
ling und höchstens ' 25Schilling monatlich .

IndiedritteStaffoldesZuschlagesvon100Prozentzurgel¬
tendenWohnbausteuerbeieinemMietzinsvonmehrals . 600Goldkronen
gehören10. 338Mietobjekte.Dassindrund10Prozentallervorhandenen
Mietgegenständo,die nicht Wohnzweckendienen .DieMindesterhöhungindie¬
serGruppeistmonatlich18' 51Schilling.BeieinemMietzinsvon.000
GoldkronenbeträgtderZuschlag22• 50Schillingmonatlichbei . 000Gold¬
kronen35Schilling ,bei . 000Goldkronen49• 99Schilling ,bei . 000Gold-¬
kronen57' 50Schilling,bei . 000Goldkronen66' 25Schilling,bei. 000
Goldkronen76' 25Schilling,bei10. 000Goldkronen87' 50Schilling,bei841



III . Blatt
Herausgeberundverantw .Redakteur :

KARL HONAY Wien ,am16. Dezember1931 .

12. 000Goldkronen11250Schilling ,bei14. 000Goldkronen139 ' 17Schil¬
ling ,bei 16 . 000Goldkronen167 ' 50Schilling ,bei 18 . 000Goldkronen197' 50
Schillingundbei 20 . 000Goldkronen229 ' 17Schilling .

Bei einemFriedensmietwertvon21 . 251Goldkronenerreichtder
ZuschlagdicHöhevon250Schillingmonatlichundsteigtdannnichtwei¬
tor an .DieseBestimmungist vonausschlaggebenderBedeutung .DieHöchst¬
bolastungalso ,welchedieMietobjekteerfahren,dienichtWohnzwecken
dienen ,beträgtmonatlich250Schilling .EineSteigerungdarüberhinaus
findotnichtstatt .

. )Befreiung vomZuschlag .
Allen jenen Betrieben ,die der Nahrungs -oderGenußmittelabgabe,

derFromdenzimmerabgabe ,derLustbarkeitsabgabeunterliegen ,wirddas
Rochtzugebilligt ,denaufihreBetriebsräumedieserArtontfallenden
ZuschlagvondengenanntenSonderabgabenin Abrechnungzubringen .Da¬
durch werden etwa . 000Geschäfte aller Voraussicht nach von derSteu¬

ererhöhungunberührtbleiben .DerZuschlagwirdsich demzufolgeimGan¬
zennur auf rund10 . 000Geschäfteoderungefähr10ProzentdesGesamt¬
bestandeserstrecken .

. )Leerstehungen .
Die Frage der Leerstehung war in dem geltenden Wohnbausteuer¬

gesotz nicht ausdrücklich geregelt .Die Praxis des Magistratesstützte
sich auf die Erkenntnisse des Verwaltungsgerichtshofes .Nun soll die

FestsctzunggenauerNormenerfolgen .
Bei vermieteten Wohnungenund Geschäftsräumen endet die Abga¬

bepflichtmitdemAufhörendesMictvertragessoferneaucheinevoll¬
ständigeRäumungderMietgegenständoerfolgt ist .Geschichtdiesnicht ,
so trifft die PflichtderFortzahlungderWohnbausteuerdenHauscigen¬

tümer .

BeieigenbenütztenMictobjektenkannsichderEigentümervon
derZahlungderWohnbausteuerbefreien ,sofernedasganzeMietobjektgo¬
räumtwird .BeiVillenundPalais stcht die WeiterbenützungderHausbe¬
sorgerwohnungin dembisherigenAusmaßedemAufhörenderSteuerpflicht
nichtentgegen. BeianderenMietobjektenist auchdasVerbleibenderzum
Geschäftsbetricb erforderlichen Einrichtung kein Hindernis für die Er¬

langung derStcuerbefreiung .
Darüberhinaussoll nocheine Sonderbegünstigungfür dasErzeu¬

gungsgewerbein Kraft treten . MitRücksichtauf die Tatsache ,daßeine
Anzahlsolcher Unternehmungenhoute infolge der UngunstderKonjunktur
ihre Betriebsräumenicht voll auszunützenvermag ,wird dieMöglichkoit
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geschaffon ,das Aufhörender Steuer auchfür einzelnoganzoGeschossczu
erwirken . Hiertritt aber die Steuerbefreiung erst vier Monate nach der

erfolgten Anzeige in Kraft und gilt auch nicht für die saisongemäßüb¬
lichen Betricbseinstellungen oder Betriebseinschränkungen .

Es wird auch Vorsorge getroffen für jene Fälle ,daßloorstchende
Theater ,Konzertsäleunddergleichen nur vorübergehendbenützt werden .In
diesen Fällon wirddie Wohnbausteuerfür einzelne Veranstaltungenmit
demDoppeltender sonst sich ergebendenTagesquoteberechnet .

. )Voraussichtlicher Ertrag derWohnbausteuer.
Für das Jahr 1932 ist der Ertrag der bisherigen Wohnbausteuer

mit 35 ' 8Millionen Schilling veranschlagt .Nach der Berechnung desMagi¬
strates wird der Zuschlag einen Ertrag von rund 14,500 . 000Schilling
liefern .Eind vollkommon genauc Ermittlung ist deswegen nicht möglich ,

weil es sich orst zeigen muß ,in wolchem Ausmaße das Abzugsrocht für die

der Nahrungs -oder Genußmittelabgabe ,der Lustbarkeitsabgabe oder der

Fremdenzimmerabgabeunterliegenden Geschäftsräumegeltend gemachtwer¬
den wird . Eskann aber im Allgemeinen angenommenwerden ,daß durch diese
Neuregelung sich der künftige Ertrag der Wohnbausteuer auf insgesamt
rund 50,000 . 000Schilling belaufen wird .
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